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15.  Gender-Erklärung  

 

Anlage 1 Fahrtkosten 

1. Familienheimfahrten 

2. Besuchskontakte 

3. Fahrtkosten der Oberhausener Bereitschaftspf legefamilien   

4. Fahrtkosten Schulbesuch, Praktikum, Berufskolleg, Ausbildungsstelle o.  Ä. 

 

Anlage 2 Beihilfen  

- für Hilfe nach §§ 33 – 35a, und §§ 41,33 – 41,35a SGB VIII 

- abw eichende Regelungen für §§ 42, 33 und 41, 33 (Bereitschafts-, Kurz-

zeit- und Vollzeitpf lege) 

- Muster Nachhilfe 
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1.   Geltungsbereich 

Diese Richtlinien regeln die Gew ährung von f inanziellen Hilfen oder geldw erten 

Leistungen an die nach §§ 16 bis 41 SGB VIII anspruchsberecht igten Personen.  

 

Hilfen nach §§ 16, 17 und 18 SGB VIII (Förderung der Erziehung) 

 

2.   Hilfen nach §§ 16, 17 und 18 SGB VIII (Förderung der Erziehung) 

Hilfen nach den vorstehenden Vorschrif ten können gew ährt w erden, 

w enn 

- Selbsthilfemöglichkeiten ausgeschöpft sind; 

- Notw endigkeit  und Geeignetheit  im Rahmen der Hilfeplanung 

festgestellt  w urden und 

- kein anderer Sozialleistungsträger bzw . kein anderes Beratungs-

angebot vorrangig  in Anspruch genommen w erden kann. 

 

3.   Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter und Kinder  

(§ 19 SGB VIII) 

Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren sorgen 

oder zu sorgen haben und in einer geeigneten Wohnform betreut 

w erden, erhalten Leistungen in analoger Anw endung der Zif fer 11 

dieser Richtlinien (Heimerziehung). 

 

4.  Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen  

(§ 20 SGB VIII) 

Sow eit keine Leistungen anderer Sozialleistungsträger gew ährt w er-

den, w erden Kosten für die Betreuung und Versorgung im erforderli-

chen Umfang und in analoger Anw endung dieser Richtlinien über-

nommen (Vergütungen für Betreuungspersonen, Haushaltshilfen o. 

Ä.) Die Notw endigkeit  und der Umfang der Hilfe sind durch den zu-

ständigen Fachdienst zu begründen. Im Rahmen der Unterbringung 

nach § 20 SGB VIII in einer (durch den Pflegekinderdienst vermittel-

ten) Familie/geeigneten Person w ird taggenau Pflegegeld gezahlt 

(materieller Aufw and und einfacher Erziehungsbeitrag).  

 

Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff SGB VIII) 

 

5.    Abrechnung ambulanter Leistungen, Stundenausfälle 

5.1.   Bei allen ambulanten Leistungen ist  ein Leistungsnachw eis erforder-

lich (sog. „ Oberhausener Leistungsnachw eis“ ). Der Nachw eis ist 

zum einen der Rechnung beizufügen, zum anderen durch den Leis-

tungsanbieter direkt der fallführenden Fachkraft im Regionalteam 

Jugendhilfe zuzuleiten. Für jeden Monat ist eine separate Rechnung 

vorzulegen. Aus der Rechnung muss die Rechtsgrundlage der jew ei-

ligen Leistung und die Berechnung in Form einer nachvollziehbaren 

Rechenoperation hervorgehen. Ausgenommen von der Regelung 

zum Leistungsnachw eis sind Leistungen nach §§ (41), 27 III SGB 
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VIII. Im Übrigen w ird auf die gült ige Leistungs- und Entgeltvereinba-

rung verw iesen. 

 

5.2.   Vergütung und Verfahren mit ausgefallenen Fachleistungsstunden  

- ausgenommen Integrat ionshelfer - w erden w ie folgt geregelt : Der 

erste Fehlkontakt w ird mit 100%, der zweite Fehlkontakt mit 50% 

vergütet. Danach hat eine Klärung des Sachverhaltes mit dem zu-

ständigen Regionalteam Jugendhilfe zu erfolgen.  

 

6.  Abgabe von Erklärungen gegenüber Trägern, Abweichungen von 

dem vertraglichen Leistungsumfang, Kostenzusicherungen, Beihilfen 

und einmalige Leistungen 

6.1.   Alle Erklärungen oder die Unterzeichnung von Vereinbarungen mit 

bzw . die Abgabe von Erklärungen gegenüber den Trägern, die so-

w ohl das Entgelt  betreffen (vom Standard abw eichende Regelungen 

im Einzelfall) als auch inhalt liche Sonderleistungen, die die gült igen 

Leistungsvereinbarungen nicht vorsehen, dürfen ausschließlich 

durch das Aufgabengebiet Jugendhilfeplanung oder die Wirtschaft li-

che Jugendhilfe (letztere ausschließlich Kostenzusagen, ggfls. nach 

vorheriger Prüfung durch die Jugendhilfeplanung) abgegeben w er-

den. Träger ohne eine gült ige Entgelt - und Leistungsvereinbarung 

nach dem SGB VIII dürfen nicht belegt w erden. 

 

Ist  eine Leistung nicht vereinbart oder verfügt eine Einrichtung nicht 

über die erforderliche Betriebserlaubnis, so darf diese nicht belegt 

w erden. 

 

6.2.   Kostenzusicherungen w erden ausschließlich schrif t lich durch die 

Wirtschaft liche Jugendhilfe erteilt . Die Entscheidung über die Ge-

w ährung von Beihilfen und sonstige einmalige Leistungen trif f t  die 

Wirtschaft liche Jugendhilfe erforderlichenfalls auf Grundlage der 

durch das Regionalteam Jugendhilfe zur Verfügung gestellten Infor-

mationen. Auch hier erfolgt eine schrif t liche Leistungszusage (oder 

Ablehnung) durch die Wirtschaft liche Jugendhilfe.  

 

7.   Flexible ambulante Hilfen (§ 27 Abs. 2 und 3 SGB VIII) 

Art und Umfang der Hilfe richtet  sich nach dem erzieherischen Be-

darf im Einzelfall, der im Rahmen des Hilfeplanverfahrens festgestellt  

w ird, w enn dadurch kostenintensivere Hilfen zur Erziehung verhin-

dert w erden können. Ambulante Fachleistungsstunden w erden in 

Form einer Kostenübernahme gegenüber externen Leistungsanbie-

tern beauftragt . Im Rahmen der Hilfe anfallende Fahrtkosten sind in 

das Entgelt  bereits eingepreist. Abw eichende Regelungen in Entgelt-

vereinbarungen sind entsprechend zu berücksichtigen.  
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8.   Erziehungsbeistandschaft und Sozialpädagogische Familienhilfe  

(§§ 30 und 31 SGB VIII) 

Ambulante Fachleistungsstunden als Hilfe nach §§ 30 und 31  

SGB VIII w erden in Form einer Kostenübernahme gegenüber exter-

nen Leistungsanbietern gew ährt . Die Notw endigkeit , Geeignetheit 

sow ie der zeit liche Umfang und die Dauer des Einsatzes sind vom 

zuständigen Fachdienst im Rahmen eines Hilfeplanverfahrens zu be-

stät igen. Im Rahmen der Hilfen anfallende Fahrtkosten sind in das 

Entgelt  bereits eingepreist. 

 

9.   Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) 

Für die Hilfen nach § 32 SGB VIII in einer von einem Träger der 

freien Jugendhilfe betriebenen Tagesgruppe w erden die nach  

§ 78 a Abs. 1 Zif f . 4a SGB VIII vereinbarten Entgelte gezahlt. Fahrt-

kosten sind in den Entgelten bereits eingepreist.  

 

10.  Vollzeitpflege (§§ 33, 39 SGB VIII) 

 

10.1.   Dauerpflege 

 

10.1.1.  Gewährung des Pflegegeldes 

Die monatliche, laufende Geldleistung im Rahmen der Hilfe in Voll-

zeitpf lege w ird in Höhe der Pauschalbeträge gew ährt , w ie sie von 

der nach Landesrecht zuständigen Behörde gemäß § 39 Abs. 5 und 

6 SGB VIII festgelegt  w erden. Das Pflegegeld setzt  sich zusammen 

aus einem Betrag für den Sachaufw and des Kindes (materiellen 

Aufw endungen, d. h. die gesamten regelmäßig w iederkehrenden 

Kosten für Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Lernmittel, 

Taschengeld, Nachhilfe, medizinischer Bedarf („ Hausapotheke“ ) und 

dem Erziehungsbeitrag (Kosten der Erziehung)). 

 

Anspruchsberechtigt ist der Leistungsberechtigte für die erzieheri-

sche Hilfe. Dies ist bei der Hilfe zur Erziehung der Personensorgebe-

rechtigte und bei der Hilfe für junge Volljährige i. d. R. der junge 

Volljährige. Nicht anspruchsberechtigt  ist die Pflegeperson selbst , es 

sei denn, sie hätte das Personensorgerecht. Aus § 1688 BGB ergibt 

sich keine Anspruchsberechtigung der Pflegeperson, da danach nur 

Ansprüche des Kindes in Vertretung des Personensorgeberechtigten 

geltend gemacht w erden können. Die Pflegeperson kann den An-

spruch daher nur in Vertretung des Personensorgeberechtigten, aber 

nicht in eigenem Namen geltend machen. 

 

10.1.2.  Anhebung der Kosten der Erziehung 

Werden durch körperliche Gebrechen, Verhaltensstörungen oder 

w egen einer vorliegenden Behinderung oder einer ähnlich schw er-

w iegenden Beeinträchtigung des Pflegekindes besondere erzieheri-

sche Anforderungen an die Pflegeperson gestellt , können die Kost en 
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der Erziehung w iederkehrend befristet für maximale Zeiträume von 

einem Jahr um das zw ei- oder dreifache erhöht w erden. Grundsätz-

liche Voraussetzung ist dabei bis zur Entw icklung eines Kriterienka-

talogs eine Diagnose mit Krankheitsw ert  und das Vorhandensein 

sonstiger handfester Kriterien (bspw . Frühförderung, SPZ), die in ei-

nem kausalen Zusammenhang zur Diagnose stehen und auch kausal 

zu einem Mehrbedarf führen. 

 

Die WJH ist in einer Stellungnahme vorab einer Kommunikation ge-

genüber Drit ten hierüber zu informieren, um prüfen zu können, ob 

die Zuständigkeit  der ört lichen/überört lichen Eingliederungshilfe ge-

geben sein könnte. 

 

10.1.3.  Kinder in Erziehungsstellen 

Für Pflegekinder, die in Erziehungsstellen betreut w erden, richtet 

sich der Umfang der Geldleistung nach den besonderen Regelungen 

oder Vereinbarungen für diese Form der Hilfe, dieser Richtlinie oder 

den Richtlinien des ört lichen Jugendamtes. Hinsicht lich des materiel-

len Aufw andes und Erziehungsbeitrags w ird auf Zif fer 10.1.1. Bezug 

genommen. Der Trägeranteil richtet sich nach der gült igen Entgelt-

vereinbarung. Der Träger stellt  eine monatliche Rechnung über die 

Gesamtkosten. 

 

10.1.4.  Pflegegeldzahlung bei vorübergehender anderweitiger Unterbring-

  ung 

Ist  das Pflegekind vorübergehend außerhalb der Pf legefamilie unter-

gebracht, w ird das Pf legegeld bis zum Ende des Monats, der auf die 

anderw eit ige Unterbringung folgt, ungekürzt w eitergew ährt. Ab Be-

ginn des zw eiten Folgemonats kann die Hilfe den tatsächlichen Ge-

gebenheiten des Einzelfalles angepasst w erden. Zum Umfang der 

Hilfen ist eine Stellungnahme des zuständigen Fachdienstes einzuho-

len. Die Regelung gilt  nicht für Urlaubsvertretungen bei Bereit-

schaftspf legefamilien des Caritasverbandes. 

 

10.1.5.  Beginn und Ende der Pflegegeldzahlung 

 

10.1.5.1.  Anspruchsbeginn und –ende 

Der Anspruch auf Zahlung des Pflegegeldes entsteht mit Eingang 

des Antrags bei der Stadt Oberhausen. Die Zahlung erfolgt nach 

Feststellung der Geeignetheit  der Pflegeperson rückw irkend ab An-

tragseingang.  

Der Anspruch auf Pflegegeld endet mit Ablauf des Tages des plan-

mäßigen Verlassens der Pflegefamilie. Kommt es zu einer unvorbe-

reiteten Beendigung des Pflegeverhältnisses, w ird das für den Monat 

bereits ausgezahlte Pf legegeld nicht zurückgefordert. Das zuständige 

Regionalteam Jugendhilfe teilt  begründend mit, w enn ein Fall des 

Satzes 2 vorliegt. 
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10.1.5.2.  Adoptionspflege  

Adoptionspflege ist keine Leistung des SGB VIII. Die Zahlung von 

Pflegegeld als Leistungsannex gem. § 39 SGB VIII scheidet  aus. 

War ein Kind zunächst in Vollzeitpf lege und w ird erst im Lauf e der 

Zeit erw ogen, das Kind zu adoptieren, ist bis zur „ Umw idmung“  der 

Vollzeitpf lege in die Adoptionspflege das Pflegegeld zu zahlen, da-

nach nicht mehr. Die „ Umw idmung“  geschieht spätestens mit der 

rechtsw irksamen Einw illigungserklärung der Eltern in die Adoption, 

kann aber auch schon vorher erfolgen, w enn aus den Pflegeeltern 

Adoptionsbew erber gew orden sind und feststeht, dass sie als Adop-

t ionsbew erber auch geeignet sind oder w enn noch ein Verfahren zur 

Ersetzung der Einw illigung nach §  186 Nr. 2 FamFG durchgeführt 

w erden muss. 

 

10.1.6.  Hilfe für Kinder von Pflegekindern 

Wird ein (minderjähriges) Pflegekind selbst Mutter eines Kindes  

(§ 27 Abs. 4 und § 39 Abs. 7 SGB VIII) ist zunächst der Anspruch 

auf Leistungen nach SGB II, XII oder Unterhaltsleistungen für das 

Kind zu prüfen. Im Ausnahmefall ist  der notw endige Lebensunterhalt  

des Kindes entsprechend § 39 Abs. 1 bis 6 SGB VIII sicherzustellen. 

Sow eit für das neugeborene Kind nicht  ein altersentsprechendes 

Pflegegeld gew ährt w ird, w ird der notw endige Lebensunterhalt  in 

Höhe des Regelbedarfs nach § 20 SGB II sichergestellt .  

 

10.1.7. Alterssicherung - Erstattung von Beiträgen 

Der Pflegeperson w erden die zur Hälfte zu erstattenden Beiträge für 

eine angemessene Alterssicherung in Form von monatlichen Pau-

schalbeträgen erstattet. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach 

der Empfehlung des Deutschen Vereins, die sich w iederum an dem 

Mindestbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung orientiert.  Die 

Kosten können nur für Pflegepersonen übernommen w erden, die den 

Pflegeauftrag überw iegend ausführen (bspw . Arbeitszeitreduzie-

rung). Geeignete Altersvorsorgeprodukte sind solche, in denen ver-

traglich sichergestellt  w ird, dass die Ansprüche aus der Versiche-

rung nicht vor dem Zeitpunkt, ab dem die gesetzliche Altersrente 

frühestens in Anspruch genommen w erden kann, fällig w erden und 

sie auch nicht anderw eit ig verw ertet w erden können, vgl. hierzu Ur-

teil vom 23.02.2010 - BVerw G 5 C 29.08. Den Nachw eis hat  der 

Versicherungsnehmer zu erbringen. Förderfähig sind auch zert if izier-

te Altersprodukte (sog. Riester). Die Erstattung erfolgt zum Ende 

des Kalenderjahres unter Vorlage eines entsprechenden Nachw eises 

(bspw . Kontoauszug). Im Hinblick auf  eine Erstattung für zurücklie-

gende Jahre gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Erstattungen 

anderer Jugendämter sind anzurechnen. 

 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_VIII&p=39
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=FamFG&p=186
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=FamFG&n=2&p=186
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10.1.8.  Unfallversicherung - Erstattung von Beiträgen 

Den Pflegepersonen w erden die zu erstat tenden Beiträge für eine 

Unfallversicherung unabhängig von der Anzahl der Pflegekinder er-

stattet. Die Versicherung soll die durch die Pflege bestehenden Risi-

ken abdecken. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der Emp-

fehlung des Deutschen Vereins, die sich w iederum an dem Beitrag 

zur gesetzlichen Unfallversicherung orientiert. Die Erstattung erfolgt 

zum Ende des Kalenderjahres unter Vorlage eines entsprechenden 

Nachw eises (bspw . Kontoauszug). Im Hinblick auf eine Erstattung 

für zurückliegende Jahre gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

Erstattungen anderer Jugendämter sind anzurechnen. 

 

10.1.9.  Beihilfen für den einmaligen Bedarf 

Beihilfen zur Deckung eines einmaligen Bedarfes w erden entspre-

chend der als Anlage 2 beigefügten Übersicht gew ährt, sow eit  der 

Bedarf nicht anderw eit ig gedeckt w erden kann. Die abschließende 

Entscheidung über die Gew ährung oder Versagung einer Beihilfe 

trif f t  die WJH schrif t lich. 

 

10.1.10. Fahrtkosten 

Die Regelung zur Fahrtkostenerstattung kann der Aufstellung Anlage 

1 Fahrtkosten entnommen w erden. 

 

10.1.11.  Kosten der Kindertagesbetreuung 

Die von den Pflegeeltern zu zahlenden Elternbeiträge für den Besuch 

von Kindertageseinrichtungen w erden auf Antrag erstattet. Eltern-

beiträge für die Betreuung in einer Hortgruppe oder offenen Ganz-

tagsschule sow ie für die Verpflegung in allen vorgenannten Einrich-

tungen w erden nicht  erstattet, da sie Bestandteil des materiellen 

Aufw andes sind. 

 

10.2.  Bereitschaftspflege / Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) 

Allgemeine Begrif fsdefinit ion: 

 

Die Unterbringung in einer Bereitschaftspf legefamilie kann aus-

schließlich in Verbindung mit § 42 SGB VIII erfolgen. Die Unterbrin-

gung nach § 42 SGB VIII sollte den Zeitraum von drei Monate nicht  

überschreiten. 

 

Bereitschaftspf legefamilien können grundsätzlich nicht nach  

§ 33 SGB VIII belegt w erden. 

 

Kurzzeitpf legefamilien können nicht nach § 42 SGB VIII belegt w er-

den, sondern nur nach § 33 SGB VIII. 
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10.2.1. Bereitschaftspflegefamilien betreut durch den Caritasverband 

Pflegeeltern, die dem Jugendamt für die kurzfrist ige Aufnahme von 

Kindern und Jugendlichen im Rahmen des § 42 SGB VIII zur Verf ü-

gung stehen, erhalten abw eichend von Zif fer 9.1 ein tagesgenaues 

Bereitschaftspf legegeld auf Grundlage des jew eiligen materiellen 

Aufw andes und des dreifachen Erziehungsbeitrags. Der Tag der 

Aufnahme und Entlassung w erden voll gezahlt.  

 

Verlässt das Kind die Familie im Rahmen eines Urlaubs oder anderen 

Grundes lediglich vorübergehend, w erden der erste und letzte Tag 

bei der Ursprungs- und Vertretungsfamilie zu je 50% gezahlt. Die 

Vergütung der Vertretungsfamilie erfolgt entsprechend ihrer Qualif i-

kat ion mit materiellem Aufw and und ein-, zw ei- oder dreifachem Er-

ziehungsbeitrag. 

 

10.2.2.  Unterbringung bei einer sonstigen geeigneten Person im Rahmen des  

§ 42 SGB VIII 

Im Fall der Unterbringung bei einer sonstigen geeigneten Person 

w erden der einfache Erziehungsbeitrag und der materielle Aufw and 

übernommen. In Ausnahmefällen kann auch nur der materielle Auf-

w and gezahlt w erden. Der Tag der Aufnahme und Entlassung w er-

den voll gezahlt. 

 

10.2.3.  Kurzzeitpflege 

Im Fall der Unterbringung in einer Kurzzeitpf legestelle w erden der 

materielle Aufw and und der doppelte Erziehungsbeitrag übernom-

men. 

 

10.2.4.  Unterbringung in einer Bereitschafts- oder Kurzzeitpflege bei einer 

Einrichtung/einem Träger 

Die Höhe des Entgelts richtet  sich nach der jew eils aktuellen Ent-

geltvereinbarung. 

 

10.2.5. Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 

Im Fall der Unterbringung nach § 20 SGB VIII w ird der  materielle 

Aufw and und der einfache Erziehungsbeitrag übernommen.  

 

11.   Heimerziehung (§ 34 SGB VIII), stationäre Eingliederungshilfe  

(§ 35 a SGB VIII) und stationäre Unterbringung in einer Maßnahme 

nach § 19 SGB VIII bzw. entsprechende Hilfe als Hilfe nach  

§ 41 SGB VIII 

 

11.1.   Laufende Geldleistung bei stationärer Unterbringung 

Für die stat ionär in Heimeinrichtungen untergebrachten jungen Men-

schen w erden die nach §§ 78 a f f  SGB VIII vereinbarten Entgelte für 

die im Hilfeplan festgelegte Betreuungsform (Klärung, Regelgruppe, 

sonst. Wohnform etc.) und Betreuungsintensität gezahlt . Bei der 
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Heimerziehung oder sonstigen betreuten Wohnformen geschieht 

dies durch Zahlung des vereinbarten Leistungsentgeltes. Durch den 

täglichen Entgeltsatz w erden alle Aufw endungen abgegolten, sow eit 

sie nicht ausdrücklich in § 9 Zif fer 6 der bisherigen Rahmenverträge 

I und II NRW für die Übernahme von Leistungsentgelten in Einrich-

tungen der Jugendhilfe nach §§ 78 a-f SGB VIII sow ie den jew eils 

aktuell gült igen Empfehlungen des Landesjugendamtes aufgeführt 

sind. Grundsätzlich sind folgende Kosten im Sachkostenanhaltsw ert 

und somit im vereinbarten Leistungsentgelt  enthalten:  

 

Lebensmittel; z. B. Beschaffungskosten unter Berücksichtigung einer 

ausgew ogenen und vielseit igen Ernährung.  

Medizinischer Bedarf; z. B. Vorhalten einer Hausapotheke (z.B. Er-

kältungsmittel, Verbandsmaterialien, Brandsalbe); ausgenommen 

sind Leistungen und Kosten der individuellen Krankenhilfe nach  

§ 40 SGB VIII. 

Wasser, Energie, Brennstoffe 

Wirtschaftsbedarf; z. B. Reinigungs- und Putzmittel, Haushaltsart ikel 

und Hausschmuck als Verbrauchsmaterial, Gartenpflegematerialien.  

Betreuungsaufw and; z. B. kultureller und jugendpflegerischer Auf-

w and, allgemeine Freizeitgestaltung, Bastelmaterial, Teilnahme an 

Ausflügen und Wanderungen der Einrichtung, Internetnutzung sow ie 

Zeitungen und Zeitschrif ten, sow eit sie den jungen Menschen allge-

mein zur Verfügung stehen, allgemeine Körperpflege, allgemeine 

Lernmittel, Sachaufw and für allgemeine pädagogische Beschäft i-

gungsmaterialien. 

 

Darüber hinaus sind Bekleidungsgeld (entsprechend der Empfehlung 

der Landeskommission Jugendhilfe NRW) und ein Barbetrag (Ta-

schengeld in Anlehnung an SGB XII) zu zahlen. Beihilfen für die Ein-

richtung der Wohnung und Übernahme der Kautionskosten sind zu-

sätzlich möglich. 

 

11.2.  Beihilfen für den einmaligen Bedarf 

Beihilfen zur Deckung einmaligen Bedarfes w erden entsprechend der 

als Anlage beigefügten tabellarischen Übersicht gew ährt, sow eit  der 

Bedarf nicht anderw eit ig gedeckt w erden kann. Die abschließende 

Entscheidung über die Gew ährung oder Versagung einer Beihilfe 

trif f t  die WJH schrif t lich. 

 

12.  Krankenhilfe 

Wird Hilfe nach den §§ (41), 33 bis 35 SGB VIII oder nach  

§§ (41), 35a Absatz 2 Nummer 3 oder 4 SGB VIII gew ährt, so ist 

auch Krankenhilfe zu leisten; für den Umfang der Hilfe gelten die §§ 

47 bis 52 SGB XII entsprechend. Krankenhilfe muss den im Einzel-

fall notw endigen Bedarf in voller Höhe befriedigen. Zuzahlungen und 

Eigenbeteiligungen sind zu übernehmen. Das Jugendamt kann in ge-
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eigneten Fällen die Beiträge für eine freiw illige Krankenversicherung 

übernehmen, sow eit sie angemessen sind.  

 

Vorrangig ist die Familienversicherung über einen Elternteil zu prü-

fen. Bei einem bestehenden Anspruch auf Vollw aisenrente erfolgt 

die Zahlung der Krankenversicherungsbeiträge durch den Rentenver-

sicherungsträger. 

 

Pf legekinder sind über die Familienversicherung der Pflegeeltern ge-

setzlich versichert. Bei privat versicherten Pflegeeltern können die 

angemessenen Kosten des Pflegekindes in einer privaten Versiche-

rung übernommen w erden. 

 

Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen sind zu übernehmen. Auf die 

Ausführungen zur sog. „ Hausapotheke“  unter Zif fer 8.1. w ird ver-

w iesen. 

 

Greif t  keine der Möglichkeiten, ist eine freiw illige Versicherung ab-

zuschließen; eine Betreuung nach § 264 SGB V ist der Ausnahme-

fall. Dies gilt  auch bei der Ausgabe von Behandlungsscheinen.  

 

13.  Schulersatzmaßnahmen 

Vor dem entscheidenden Fachgespräch muss in der Regel eine ge-

meinsam abgestimmte Stellungnahme der Schule über bisherige 

Maßnahmen (z. B. Nachteilsausgleich etc.) und der Schulaufsicht 

vorliegen. Als Voraussetzung für Installierung solcher Jugendhil-

femaßnahmen gilt , es müssen alle Möglichkeiten der Schule ausge-

schöpft sein. Das Fachgespräch muss unter Beteiligung eines  Mit-

arbeiters der WJH statt f inden, da es sich nicht um eine klassische 

Jugendhilfemaßnahme handelt. Gegebenenfalls sollte auch ein Ver-

treter der Schule teilnehmen. Die Fachbereichsleitung muss infor-

miert w erden. Eine Finanzierung/Installat ion der Jugendhilfemaß-

nahme muss von dieser genehmigt w erden. 

 

14.   Territorialprinzip 

Die vorliegenden Richtlinien f inden Anw endung bei Hilfeempfängern 

die territorial in einer Einrichtung in Oberhausen betreut w er-

den/untergebracht sind. Ist  ein Oberhausener Kind in einer ausw ärt i-

gen Einrichtung (es kommt hier nicht auf  den Träger an) unterge-

bracht, f inden die ausw ärt igen Richtlinien Anw endung.  

 

15.   Gender Erklärung 

Zur besseren Lesbarkeit  w urden personenbezogene Bezeichnungen, 

die sich zugleich auf Frauen und Männer beziehen, generell nur in 

der im Deutschen üblichen männlichen Form angeführt. Dies soll je-

doch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verlet-

zung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen 
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Inkraft treten 

Diese Richtlinien treten am 01.07.2020 in Kraft.  

Gleichzeit ig verlieren die Regelungen aus dem Jahr 2010 ihre Wirkung.  

 

gez. Deniz 
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Anlage 1 Fahrtkosten 

 

1. Familienheimfahrten 

Familienheimfahrten sind im Hilfeplan- oder Fachgesprächsprotokoll ver-

merkte, pädagogisch notw endige und erforderliche Fahrten des Hilfeemp-

fängers sow ohl zu Familienangehörigen als auch zu sonstigen engen Be-

zugspersonen (z. B. Großeltern, Geschw ister). 

 

Es w erden Zuschüsse für max. zw ei Heimfahrten pro Monat gew ährt, so-

fern Heimfahrten nicht im Einrichtungsentgelt  enthalten sind. Werden im 

Hilfeplan- oder Fachgesprächsprotokoll darüber hinaus Familienheimfahrten 

vereinbart , ist im Einzelfall zu entscheiden. 

 

Bei Heimfahrten ist das zw eckmäßigste Verkehrsmittel unter Beachtung 

der Wirtschaft lichkeit  sow ie der Reife und Selbstständigkeit  der Kinder und 

Jugendlichen zu w ählen. Kosten für Sitzplatzreservierungen w erden nicht 

übernommen. 

 

Erfolgt die Heimfahrt mit dem Privat -PKW (Voraussetzung ist eine entspre-

chende Notw endigkeitsprüfung im Vorfeld durch die WJH) w erden  

0,30 EUR je Kilometer erstattet , maximal jedoch bis zur Höhe der Kosten 

des zw eckmäßigsten Verkehrsmittels unter Beachtung der Wirtschaft lich-

keit  sow ie der Reife und Selbstständigkeit  der Kinder und Jugendlichen.  

 

Bei Antragstellung ist auf jeden Fall ein inhalt lich begründeter Nachw eis 

von der Einrichtung beizubringen, dass Heimfahrten nicht im Sachkosten-

anhaltsw ert  und somit auch nicht in den Entgeltsätzen enthalten sind.  

 

Ist  eine Begleitung des Kindes durch eine Begleitperson bei Fahrten erfor-

derlich, w erden die Aufw endungen der kostengünstigsten Variante unter 

Beachtung der Fahrtzeiten, höchstens jedoch 0,30 EUR je Kilometer, er-

stattet. 

 

2. Besuchskontakte 

Fahrten zu Besuchskontakten sind Fahrten, die ausschließlich der Aus-

übung des Umgangsrechts mit dem eigenen Kind dienen. 

 

Fahrtkosten für Leistungsberechtigte nach dem SGB II oder SGB XII sind 

bei dem zuständigen Sozialhilfeträger zu beantragen. Eine Leistungspflicht  

des Jugendamtes ist in keinem Fall gegeben, vgl. hierzu VG Saarlouis vom 

12.01.2011, Az.: 3 K 1193/10 und BSG vom 07.11.2006, Az.: B 7b AS 

14/06 R. 

 

Unter analoger Anw endung der Rechtsprechung zu Vorstehend w erden bei 

Nicht-Leistungsberechtigten abhängig von den Umständen des Einzelfalls, 

nur die Kosten für die kostengünstigste, verhältnis- und zumutbarste Vari-

ante zur Bedarfsdeckung, erstattet, Fahrtkosten mit 0,30 EUR je Kilome-
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ter, maximal jedoch in Höhe des zw eckmäßigsten Verkehrsmit tels unter 

Beachtung der Wirtschaft lichkeit  sow ie der Reife und Selbstständigkeit  der 

Kinder und Jugendlichen. 

 

3. Fahrtkosten der Oberhausener Bereitschaftspflegefamilien   

Grundsätzlich sind sämtliche Fahrtkosten innerhalb von Oberhausen mit  

der Zahlung des Pflegegeldes abgegolten. 

 

Ausgenommen sind Fahrtkosten,  

 

 die durch zw ingend erforderliche Arzt- oder Therapiebesuche (Nach-

w eis erforderlich; dazu zählen auch ambulante Jugendhilfemaßnah-

men) die eine einfache Entfernung von fünf Kilometern überschreiten 

und deren Anzahl mehr als dreimal in der Woche über einen Zeitraum 

von zw ei Monaten übersteigt . Voraussetzung dafür ist ein Ableh-

nungsbescheid der Krankenkasse über die Fahrkostenübernahme; 

 

 zum Kindergarten oder zur Schule, die eine einfache Entfernung von 

fünf Kilometern überschreiten.  

 

Auf Antrag w ird die kürzeste Strecke erstattet (0,30 EUR je KM). In bei-

den Fällen muss der Antrag den Tag der Fahrt, Beginn/Ende und die gefah-

renen Kilometer beinhalten. Alternativ können die Kosten für ein preisglei-

ches bzw . günstigeres Nahverkehrst icket (gegen Vorlage eines personen-

bezogenen Beleges) erstattet w erden. 

 

Beispiel: Das Kind geht in einen Kindergarten, der 7 km einfache 

Strecke entfernt ist. Erstattungsfähig sind je Fahrt Hin/Rück am Tag 

=  (7 km – 5 km) x 4 Wege =  8 km x 0,30 EUR =  2,40 EUR. 

 

4. Fahrtkosten Schulbesuch, Praktikum, Berufskolleg, Ausbildungsstelle o. Ä. 

Für Fahrten zur Schule w erden unter bestimmten Voraussetzungen die 

Kosten der Schülerbeförderung durch den Bereich Schule übernommen.  

 

Liegt  die Strecke außerhalb des Kostenübernahmebereichs des Schulamtes 

(Nachw eis erforderlich), ist im Rahmen einer  Einzelfallentscheidung die 

Übernahme eines ÖPNV-Tickets möglich. 

 

Bei Fahrten zum Berufskolleg bzw . zur Ausbildungsstätte w erden die Kos-

ten öffentlicher Verkehrsmittel der niedrigsten bzw . günstigsten Klasse 

übernommen. Durch die Einrichtung ist zw ingend ein Antrag auf BAföG, 

BAB oder ABG zu stellen. 

 

Fahrtkosten im Rahmen eines unentgelt lichen Praktikums w erden nicht ge-

sondert übernommen.  
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Ggfls. kann die Kostenübernahme durch die Schule bzw . den Bereich 3 -3 

Schule erfolgen.  

 

Die Fahrtkostenübernahme im Rahmen eines Praktikums ist zunächst bei 

der Schule bzw . beim Bereich 3-3 Schule zu beantragen. Werden die Kos-

ten nicht übernommen und handelt es sich um ein unentgelt liches Prakt i-

kum, können die Kosten zusammen mit einer Ablehnungsbescheinigung 

der Schule bzw . des Bereiches 3-3 Schule geltend gemacht w erden. Wird 

ein Entgelt  (Aufw andsentschädigung) gezahlt, erfolgt keine Kostenbei-

tragsheranziehung, dafür sind die Kosten dann selber zu übernehmen.  

 

Fahrtkosten ausw ärt ige Unterbringung 

Bei auf Dauer angelegten Hilfen ist die Beförderung zunächst nur auf ein 

halbes Jahr im Hilfeplan festzuschreiben und die Kosten entsprechend die-

ses Zeitraumes zu übernehmen. Danach ist zu prüfen, ob der junge 

Mensch eine Kita/Schule in der Nähe der Einrichtung besuchen kann und 

somit die Fahrtkosten entfallen. 

 

5. Abweichende Regelungen 

Bei der Notw endigkeit  der Nutzung bei von der Richtlinie abw eichenden Trans-

portmitteln ist eine einvernehmliche Entscheidung unter Beteiligung der WJH 

bspw . im Rahmen eines Fachgesprächs herbeizuführen. 
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Anlage 2 Beihilfen für Hilfe nach §§ 33 – 35a, und §§ 41,33 – 41,35a SGB VIII 

 

Die ört lichen Beihilfericht linien gelten für Hilfeempfänger, die in Oberhausen un-

tergebracht sind. 

 

Sind die Hilfeempfänger ausw ärt ig untergebracht, gelten im Sinne der Gleichbe-

handlungen die ört lichen Richtlinien des dort igen Jugendamtes (i.  d. R. Hauptbe-

leger). 

 

Art Beschreibung 

Bekleidungsbeihil-

fe 

Einmalige Bekleidungsbeihilfe bis 300,00 EUR. Die Bekleidung 

w ird Eigentum des Hilfeempfängers. 

 

Kosten für Ersatzbeschaffungen sind anteilig in den materiellen 

Aufw endungen bzw . Entgeltsätzen enthalten und w erden nicht 

übernommen (z. B. schnelles Wachstum). 

Es w erden keine Sonderbekleidungspauschalen gew ährt.  

Im Falle krankheitsbedingter Sonderbedarfe kann eine Beihilfe bis 

300,00 EUR unter Vorlage einer ärzt lichen Bescheinigung bean-

tragt w erden. Die Regelung gilt  nicht für Schw angere.  

 

Einmalige Beihilfe bis 80,00 EUR pauschal einmalig in der gesam-

ten Schullaufbahn für ein Abschlusskleid / -anzug. 

Brillen , Sportbril-

le, Kontakt linsen 

Beihilfe in Höhe von 30,00 EUR pauschal jährlich für Minderjähri-

ge gegen Vorlage der Rechnung 

Beihilfe in Höhe von 60,00 EUR pauschal jährlich für Volljährige 

gegen Vorlage der Rechnung 

Drogentest Drogentests w erden für das Jugendamt im Auftrag des Gesund-

heitsamtes durchgeführt. Auch für w eitergehende Test können 

die Kosten übernommen w erden. Voraussetzung ist eine Verein-

barung dieser im Hilfeplan. 

Ersteinschulung Beihilfe in Höhe von 150,00 EUR pauschal; Ersteinschulung ist 

der erstmalige Eintrit t  in eine staatlich anerkannte Regelschule.  

Klassenfahrten Beihilfe in Höhe der tatsächlichen Kosten für Klassen-, Kursfahr-

ten und Schullandheimaufenthalte im Rahmen des Regelschulbe-

suchs. Dabei muss es sich sich um eine Maßnahme im Sinne der 

Richtlinien für Schülerw anderungen und Schulfahrten (WRL) 

handeln. Kosten für Kursfahrten auf freiw illiger Basis w erden 

nicht bezuschusst und/oder übernommen. 

Kommunion, Kon-

f irmation oder 

vergleichbar  

Beihilfe in Höhe von 200,00 EUR pauschal; Beihilfe w ird einmalig 

auch zu von der Bedeutung her mit Kommunion oder Konfirmat i-

on vergleichbaren Riten steuerrechtlich anerkannter religiöser 

Gemeinschaften gew ährt  

Lernmittelbefrei-

ung 

Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersat z-

schulen w erden gem. § 96 SchulG NRW - vom Schulträger nach 

Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenan-

teils - von der Schule eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG 



Verfahrensweisen und Richtlinien über die Gewährung von Leistungen und Beihil-
fen bei Leistungsbezug nach SGB VIII in Oberhausen (VeRiO) Stand: 01.07.2020 
 
 

Seite 17 von 20 
 

zum befristen Gebrauch unentgelt lich überlassen. Der Eigenanteil 

bestimmt den Anteil, bis zu dem die Eltern verpf lichtet sind, 

Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigenen Kosten zu 

beschaffen. Der Eigenanteil entfällt  in Oberhausen für Empfänge-

rinnen und Empfänger von stat ionären Leistungen nach dem SGB 

VIII. Die Wirtschaft liche Jugendhilfe stellt  auf Anforderung eine 

entsprechende Bescheinigung aus. 

Nachhilfe Kosten für Nachhilfe können im Einzelfall in Höhe der aktuellen 

Vergütungssätze für die Erteilung von Nachhilfe-/Förderunterricht 

durch Lehrer/Studenten (LVR) übernommen w erden, w enn das 

Schulziel gefährdet ist, der Klient entsprechende intrinsische Mo-

t ivat ion aufw eist und die fachlichen Anforderungen in dem defizi-

tären Schulfach auf dem Niveau liegen, das eine spezielle Förde-

rung erfordert und nicht mit der Allgemeinbildung einer sozialpä-

dagogischen Fachkraf t / Pf legeperson auszugleichen ist. Das Ver-

fahren ist als Anlage beschrieben. 

schw anger-

schaftsbedingter 

Mehrbedarf  

150,00 EUR pauschal für die Kindsmutter in der Schw anger-

schaft; ein schw angerschaftsbedingter Mehrbedarf darf nicht  

bereits in der Entgeltkalkulat ion berücksicht igt w orden sein.  

 

Für ein im Rahmen einer laufenden Hilfe geborenen Säugling 

können bei den zuständigen Beratungsstellen Mittel zur Erstaus-

stattung des Säuglings beantragt w erden. 

Taufe Beihilfe in Höhe von 100,00 EUR pauschal; Beihilfe w ird auch zu 

von der Bedeutung her vergleichbaren Riten steuerrechtlich aner-

kannter religiöser Gemeinschaften gew ährt  

Verselbständi-

gungspauschale 

Beihilfe in Höhe von 1.000,00 EUR pauschal.  

Entscheidend für die Kostenträgerschaft  (Stadt / SGB II / 

AsylBLG / SGB XII) ist dabei, ob der Antrag im Rahmen einer 

vollstat ionären Unterbringung gestellt  w ird oder nicht.  

 

Verhütungsmittel 

 

Werden Verhütungsmittel nicht durch die Krankenversicherung 

übernommen (Übernahme i. d. R. bis 20. Lebensjahr), ist unter 

Vorlage eines entsprechenden Nachw eises (Ablehnungsbescheid) 

die Kostenübernahme im Einzelfall möglich. 
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Anlage 2 - Beihilfen - abweichende Regelungen für §§ 42, 33 und 41, 33 (Be-

reitschafts-, Kurzzeit- und Vollzeitpflege) 

 

Art Beschreibung 

Erstmalige Ein-

richtung eines 

Pflegeplatzes 

(Bereitschaft, 

Kurzzeit , Vollzeit);  

Voraussetzung jew eils:  

Beantragung innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der  

Hilfe 

 

Ersteinrichtungsbeihilfe pauschal: 

 

- Kinder von 0-3 Jahren bis 690,00 EUR 

- Kinder ab 4 Jahren bis 820,00 EUR 

 

Nimmt eine Kurzzeitpf legestelle mehrere Kinder in einer Alters-

klasse nacheinander in Pflege, w ird die Ersteinrichtungsbeihilfe 

nicht nochmals gezahlt.  

 

Die Gegenstände w erden Bestandteil der Ausstattung des Pfle-

geplatzes. 

 

Der Eigentumsvorbehalt kann geltend gemacht w erden.  

 

Ersatzbeschaffungen etc. sind aus den materiellen Aufw endun-

gen als Bestandteil des monatlichen Pflegegeldes zu bestreiten.  

 

Sonderbeklei-

dungspauschale  

a) Beim Kind verbleibende Bekleidung 

Beihilfe in Höhe von max. 150,00 EUR bei einer Dauer von 3 

Monaten. Dauert die Maßnahme länger als drei Monate, können  

in Abhängigkeit  zur noch zu erw artenden Aufenthaltsdauer in 

der Familie w eitere bis zu 150,00 EUR gew ährt w erden. 

 

Darüberhinausgehender Bedarf ist durch die materiellen Auf-

w endungen im Pflegegeld zu decken.  

 

Bei einer stat ionären Folgehilfe w ird eine Beihilfe unter Anrech-

nung vorheriger Beihilfen max. in Höhe der Differenz zu 300,00 

EUR gew ährt. 

 

Die Bekleidung gehört dem Kind und w ird nicht Bestandteil des 

Pflegeplatzes. Bei Verlassen der Familie ist schrif t lich festzuhal-

ten, w elche Bekleidung mitgegeben w urde. 

 

b) Bestandteil des Pflegeplatzes w erdende Bekleidung  

(nur Bereitschaftspf legefamilien Caritasverband Oberhausen): 

 

Beihilfe in Höhe von pauschal 50,00 EUR pro Platz je Jahr 
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Kinderw agen,  

Buggy, PKW-

Kindersitz 

Beihilfe für einen Kinderw agen  

pauschal 150,00 EUR; 

 

ab 2. Lebensjahr Beihilfe für einen Buggy 

pauschal 50,00 EUR. 

 

Neue Breitschaftspf legefamilien können die Beihilfe für einen 

Kinderw agen und  Buggy einmalig je Pflegeplatz beantragen.  

 

Die Gegenstände w erden dann Bestandteil der Ausstattung des 

Pflegeplatzes.  

 

Einmalige Beihilfe Kindersitz bis max. 110,00 EUR je Pflegeplatz 

 

Eigentumsvorbehalt kann in allen Fällen geltend gemacht w er-

den. 

 

Ferienbeihilfe Beihilfe in Höhe von 200,00 EUR pauschal zum Juli eines jeden 

Jahres für Kurzzeit - und Vollzeitpf legefamilien je betreutem Kind 

bzw . je Bereitschaftspf legeplatz für Bereitschaftspf legefamilien  

 

Weihnachtsbeihil-

fe 

Beihilfe in Höhe von z. Zt. 35,00 EUR gem. Empfehlung LVR 

pauschal im Dezember eines jeden Jahres für Kurzzeit - und 

Vollzeitpf legefamilien bzw . je Bereitschaftspf legestellenplatz für 

Bereitschaftspf legefamilien 

 

Kosten für einen 

Kindergartenplatz  

Die Elternbeträge im Rahmen von Kurz- oder Vollzeitpf legever-

hältnissen w erden je nach mtl. Betreuungszeitenumfang über-

nommen. 

 

Fahrtkosten 

ÖPNV-Ticket  

Die Kosten sind in den materiellen Aufw endungen enthalten.  

 

 
Muster Nachhilfe 
 
XXX 
XXX 
XXX 
 
Jugendhilfegewährung für XXXXX, geb. am XXX 
Antrag auf „Nachhilfe“ vom XXXX 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezüglich Ihres Antrags auf Förderkostenübernahme benötige ich noch folgende Informationen, um über den Antrag entschei-
den zu können: 
 
1. Eine Kopie des letzten Zeugnisses. 
 
2. Ihre schriftliche Stellungnahme, warum die Einrichtung mit ihren sozialpädagogisch ausgebildeten Fachkräften die 
Leistungsdefizite nicht ausgleichen können. 
 
3. Schriftliche Stellungnahme der Schule gem. Anlage  
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Haben Sie es gewusst? Auch die Ruhrwerkstatt, Kurbel und ZAQ bieten Nachhilfe an. Bei Berufsschülern mit Migrationshinter-
grund steht auch der Integration Point der Agentur für Arbeit als Anlaufstelle für Hilfe zur Verfügung. 
 
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Antrag auf Lernförderung für : _________________________ 
 
 
Wie lautet das der individuellen Leistungsfähigkeit des Schülers entsprechende Schulziel? 
 
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
In welchem Fach / Fächergruppe liegen Leistungsdefizite und stellen Sie die daraus resultierende Schulzielgefährdung 
dar? 
 
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Treffen Sie eine Prognose über die Erfolgsaussichten der Lernförderung. 
 
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Warum kann die Schule die Leistungsdefizite nicht durch interne Fördermaßnahmen wie Ergänzungsstunden, Ganz-
tagsangebot und andere schulische Angebote selber auffangen? 
 
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Angabe des Förderbedarfs und Begründung über den empfohlenen Umfang (Fächer), die Höhe und den Zeitraum der 
Lernförderung. 
 
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Besitzt der Schüler ausreichend intrinsische Motivation, um das Schulziel zu erreichen und die zusätzlichen Belastun-
gen eines Nachhilfeunterrichts zu tragen? Bitte begründen. 
 
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
Ist unter Beachtung des individuellen Förderbedarfs (siehe oben) ein Besuch der bisherigen Schulform (Stichwort: 
Schulformwechsel) weiter zielführend? Falls ja, bitte erläutern. 
 
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Ansprechpartner der Schule: 
 
_______________________ 
 
Unterschrift und Schulstempel 

 
 


